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anwalts spro ehern dient, wemi die Initiative dazu nicht vom 
Verteidiger selbst ausgeht*
Weiterhin wird der Festverkehr des Beschuldigten mit seinem 
Verteidiger dazu benutzt, den Verteidiger mit der Klärung 
privater Probleme, diennicht unmittelbar mit der Straftat zu- 
sammenhängen, zu beauftragen» Das ist im Binzelfall die Beauf
tragung des Verteidigers zur Vertretung ±21 zivilen Rechts- 
engelegenheit en#
Weiterhin unterhalten die Beschuldigten mitunter aus unter
schiedlichsten Gründen einige Verbindungen zu Verwandten und 
Bekannten über den Verteidiger, vor allem,wann diese keine 
Besuchserlaubnis bekommen*
Die Korrespondenz des Beschuldigten mit dem Verteidiger dient 
auch noch dazu, finanzielle Probleme zu klären, vor allem der 
Übersendung von Geld für den monatlichen Einkauf in der Unter- 
suohungshafianstalt#
Alles in ollem wird dis Korrespondenz äußerst selten zur Ab
stimmung der Verteidigungskonzoption genutzt*
Unabhängig von diesen ErfEliruagewerten sind beim Postverkehr 
Geheimhaltungserfordeimisso und andere Umstände, 2um Beispiel, 
daß Briefe bei der Beförderung durch die Post verloren gehen, 
in falsche Hönde geraten und es so zu einer realen Gefährdung 
des Zwecks der Untersuchungen kommen könnte, zusätzlich zu be
achten* Doch einige Dinge scheinen dem Verfasser diskussions
würdig# Beginnen milcht© er mit der Darstellung des Standpunktes 
der Linie Untersuchung au diesem Problemkreisi Grundsätzlich 
ist mit der Anordnung der Untersuchungshaft die Einschränkung 
des Postverkehrs gemäß Artikel 31 (2) Verfassung erforderlich* 
Solche Einschränkungen ergeben sich aus § 130 (1) StPO* Der 
Postverkekr an den Verteidiger unterliegt* sofern keine Bedin
gungen festgelegt wurden* weder der Kontrolle noch der Geneh
migung* Das trifft prinzipiell auch zu für die an den Beschul
digten gerichteten Briefe vom Verteidiger* Hach Auffassung der 
Linie Untersuchung muß aber eine Überwachung der Ordnungsaäßig- 
keit durch die Uatersuchungshaftanstalt erfolgen* Praktisch


